
ceschatuordnun! (Milgliederv€rsamluns 29.04.2003)

1. crundlagc fiir di€ Arbeil des Vereinsvoßtändes ist die SaEung der OG lGhla.

2. Zur Absicherung eioer kontinuierlichen Voßtan&.rbcit werden mindestens sechs VorstandssiEungen im
Kalenderjahr durchgeflhn. Die Ergebnisse sind zu prolokollicrcn und vom vorsiEendcn od€r dc|n I .
Stellvertreter g€gen zu zeichnen.

3. Der Vorstand r€gelt all€ Vereinsgeschäft€ organis orischer, finanzieller und spotlichcr Art. Drzu sind
AnregunSen und Voßchläge durch die Mitglieder enr{nscht.

4. Die Unterstützung dcr KindeF ud Jugendarbcit crfolgl aufder Grundlage d€r Satzung dcr OG Kahla und
der Jugendordnung.

5. Maßnahmepläo€ und der€n Finauierug sind zur jährlichen Mitglied€neßammlung vorrulegen und auf
einer folgenden Milgliedewersatunlung abzurechnen.

6. Entsch€idungEn im Voßtand köonen nur mit ein&chem Mehrheitsb€schluss getrofGn wcrden.


